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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

07.06.1929 

Geschäftszahl 

0254/29 

Rechtssatz 

Wenn aus den Berufungsausführungen im Zusammenhang mit dem Verhalten der Partei im Verfahren vor der 
Unterinstanz mit Sicherheit erschlossen werden kann, was sie mit der Berufung anstrebt, kann diese, auch wenn 
sie keinen ausdrücklichen Berufungsantrag enthält, nicht unter Berufung auf § 63 Abs 3 AVG als unzulässig 
zurückgewiesen werden. 


